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Schuldigen auch öffentlich rügen, wWe irgendwie Ausſicht auf Er
olg gegeben üſtz eLr müßte dieſelben insbeſondere privatim zurecht⸗
weiſen, CS mag der Fall geheim bleihen oder öffentlich werden, ohne
daß ihm Menſchenfurcht, Eigennutz, heſondere Zuneigung oder
Freundſchaft, die ev die Fehlenden hegt, oder irgend welche
zeitliche Rückſichten den Mund verſchließen ürfen * Ezechiel
3 2—6.) Er wir allgemein über die reſtitutive Gerechtigkeit
belehren, die Nothwendigkeit, Schadenerſatz 3u leiſten, enn die
kommutative Gerechtigkeit verletzt wurde, eindringlich darlegen und
übernatürliche und natürliche Motive angeben, welche die Säumigen
zur Ausführung und Erfüllung ihrer Reſtitutionspflicht veranlaſſen
mögen; EL bir bei der Publicität des Vorganges auf die bg⸗
lichkeit aufmerkſam machen, im der Verweigerung der 6  2
tution m einen Kriminalproceß und ſeine Folgen verwickelt U
werden, ohne indeſſen elbſt mit Denunciation 3u drohen oder Vor⸗
zugehen. Er wird den Betreffenden die Art und Weiſe angeben,
Vie die von ihnen 3u leiſtende Reſtitution Am zweckmäßigſten be⸗
werkſtelligt werden könne; EL wird, venn 65 nothwendig iſt, ſeine
Vermittlung und Beihilfe anbieten (vergl. Qu.⸗Schr. 1884, 3,
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IV Eunnoncirung in ſchlechten Blättern.) ES e⸗
hör heutzutage wenigſtens ui zur Regel, daß Geſchäftsleute Paf
ſanten durch Ausrufen oder Anrufen zum Eintritt und Einkauf mM
ihre Locale einladen. Damit iſt m geſagt, daß die heutige
Geſchäftswelt erſt abwarte, his ſich Kunden bei ihr einfinden. Auch
heute bietet ſie ihre daaren und Arbeiten an; oflegt dies, ab
eſehen von Hauſirern, In einer weniger aufdringlichen Form zu
geſche Heutzutage egen Geſchäftsleute ihre Waagaren und
Arbeiten mit aller Eleganz und Delicateſſe In großartigen Schau
fenſtern aus, welche oben und Unten, re und link mit mannig⸗
en Schildern umgeben ind Bei einbrechender Dunkelheit ind
die Geſchäftslocale taghell erleuchtet und bieten zuweilen einen
geradezu feenhaften Anblick, deſſen Reiz der Inhaber einer albwegs
gefüllten Börſe kaum 3u widerſtehen vermag. ꝗd On am Ein⸗
gang einer Straße, A•i welcher ſich ein Geſchä befindet, wird man
nicht ſelten durch einen 1 darauf hingewieſen, durch Affichen
auf Bahnhöfen, Iu Gaſthäuſern, Reſtaurationen U ——, darauf
aufmerkſam gemacht. Und damit die Kunde zu Jedermanns Kennt
niß elange, ſo inſerirt mn den Tagesblättern, da weiß,
daß heutzutage alle Welt Zeitung e Unter Verhält⸗
niſſ vermag eelles eébahren allein nicht, dem Geſchäftsmanne
eine zahlreiche Kundſchaft 3u erwerben, Er muß ſich u dieſem E
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eines oder 8 anderen obenerwähnter oder ähnlicher Mittel bedienen,
insbeſondere Iu den Blättern annonciren, namentlich enn EL ſich
als olcher erſt Etablur oder einen Geſchäftszweig in Betrieb
61 Wir verſuchen nNun die rage 3 löſen, oh das Inſeriren In

ſchlechten Blättern vom ſittlichen Standpunkt aus erlau Eei und
aben un hiebei die Grundſätze über die Mitwirkung zur ſünd
haften Handlung eines Andern vor gen 3 halten.

Dieſes Inſeriren hat, vorausgeſetzt, daß der Inſerirende nicht
aus Neigung zur ſchlechten Tendenz eines Blat handelt, nicht
den Charakter einer CO0peratio formalis. welche niemals erlaubt iſt
Es hat ferner auch n den Charakter einer COOperatio iIimmediata
(ua aliquis alteri I IPS0 actu beccati C00pératur), welche, etwa
heſtimmte Iu materig justitiae ausgenommen (8 Alph heol
IIIOTL —5.— ⁰¹ gleichfalls unerlau iſt, weil ſie, die ange  25  —
deuteten 0  6 ausgenommen, intrinseee mala iſt und den Charaktereiner CO0peratio fOrmalis annimmt. edoch iſt 8 eine COOpeératio
materialis. wenigſtens dann, venn auch viele Andere In dasſelbe
ſchlechte inſeriren. Als Grund deſſen gibt Lehmkuhl (theol.
IIIOI VOI 11 665) 0  . weil zahlreiche Inſerate Urſache ſind,
. A8S ephemeris atius Propagetur. Securius SUstineatur.“
aher iſt zur Erlaubtheit des Inſerirens eine CauSad justa erfor  2  —derlich. enüg aher jedwede Cansda justa S6EU rationabilis. jed
welches damnum Slnergells oder ucrum CESSalIS. welches den Ge
ſchäftsmann durch Unterlaſſung des Inſerirens M ſchlechten Attern
träfe? Es kommt hiebei darauf 0 ob die un Rede ſtehende 600—
eratlo materialis als Droxima oder remota 3u betrachten iſtDas erſtere mu 25 eher behauptet werden, 1e mehr die Ver
breitung und Erhaltung eines Blattes durch Inſerate bedingt iſtPuncto Verbreitung darf wohl bei jedem Blatte vorausſetzen,daß ſie it der Anzahl und wohl auch mit der Mannigfaltigkeitder Inſerate ungefähr gleichen Schritt halte, wiewohl wir hierinnicht den einzigen maßgebenden Factor 3u erhlicken aAben Was die
Erhaltung eines beſtimmten Blattes anbelangt, inſoferne dieſelbenicht ſchon von der Verbreitung desſelben abhängt, ſo werden wohlbeſonders enn 8 nich officiellen oder officiöſen Charakter beſitztViele außer Stande ſein 3 beurtheilen, ob die Erhaltung esſelbendurch In

ſerate bedingt ſei oder nicht Somit glauben wir agen 3udürfen: Wenn die Verbreitung eines Blattes Ar In⸗ſerate bedingt iſt, die praesumtio aber, wie ereits geſagt,dafür; desgleichen, enn jemand weiß, daß die Erhaltung eines
beſtimmten en durch Inſerate bedingt iſt, ſo iſt nicht—— jede justa SEU rationabihs hinreichend, In dem⸗
ſelben Salva COnscientia inſeriren 3u können, wenigſtens dann nicht,venn von einer reſpectablen Anzahl Gutgeſinnter ein Ueberein
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kommen getroffen worden ſt, Iu demſelben Blatte nicht 3u inſeriren
und der Betreffende hievon Kenntniß hat Wenn einem
Uebereinkommen nichts bekannt iſt, iſt 8 jedenfalls bei Befürch

eines Srave damnum erlauht 3u inſeriren, da anderer—
ſei durch eine vereinzelte Abſtinenz das Uebel doch nicht verhin⸗
dert würde, 10 nach Umſtänden genügt nach dem genannten Auctor

jede ationahilis CAUuSa. „Saltem 81 Ii ephemeéeridi 80li.
860 tlianmn aliis (Scil.) 90nhis Gadem 1esS annuntianda COmmitti-
tUur eit ſeinen Worten ſchließen DIXY denn auch: „Laborandum
Utique Eest, Ut ISsStiusmodi (COnventio mutua fiat, gud favor Ca-
tholieobrum Dessimis 18 Scriptis t. fOliis O0mm modo SUubtra—
hatuUr atque 13 Olia hona EXxCitanda atque sustentanda COnVer-
tatur“ und fügen zul Vermeidung eines Mißverſtändniſſes
hinzu, daß nach dem Zuſammenhang Inter dem favor, welcher den
ſchlechten Blättern entzogen werden ſoll, nicht blo die directe, ſon
dern auch die indirecte Begünſtigung verſtanden werden müſſe.
Was ich ierau für den Seelſorger ergibt, mag nan Aus dem
Aufſatze abnehmen, welcher mM dieſer Quartalſchrift im Jahre 1882,
Heft erſchienen iſt inter dem He „Paſtorales Vorgehen gegen
chlechte Blätter in der Gemeinde“.

Salzburg. Profeſſ —I1 Anton Uer

(Abſolution eines „Ordensmannes von einem
nicht approbirten Prieſter.) Ein rappiſt, der

3u Gunſten eines neu 3u errichtenden Collegiums milde Beiträge
ſammelt, kommt Iu ein Pfarrhaus, 0 enn Prieſter einer remden
Diöceſe zur Erholung ſich aufhält. Der Lrappi bittet ihn
Abnahme ſeiner heil Beichte Kann 6- von dieſem nich
irten Prieſter giltig und erlaubter eiſe abſolvirt werden?

Die Ordensprieſter benöthigen einer Approbation und keiner
Jurisdiction zur giltigen und auch erlaubten Abſolution der Mit
lieder ihres Ordens
obern.

Sie erhalten Beides von dem eigenen Ordens⸗
Damit die einzelnen Ordensmitglieder eine hinreichende

USwa von Beichtvätern aben, erließ Clemens III am
26 Mai 1593 folgendes Decret: „Supériores IN singulis domibus
eputen duos aut Plures Confessarios DTO subditorum HIumMmer0
Mmajori vel minori. I1Ique sint OCti. Prudentes A6 Charitate — 8
diti ＋ * Die Approbation von Seite der Ordensobern iſt keine
bloße Disciplinar⸗Angelegenheit, die etwa die Beichte de rdens
mannes bei einem von den Ordensobern nicht approbirten Prieſter
nuLr unerlaubt machen würde. Eine dießfallſige Abſolution waäre
einfachhin ungiltig, Vte dies Clemens 111 u einer Conſtitution
vom November 1599 ausdrückli Tklärt hat aher würde
enn Ordensmann von einem durch den Ordensohern nicht juris  2


